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1. Allgemeines 
 
Am 1. August 2013 trat die Verordnung vom 
2. April 2013 über die Berufsausbildung im 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 
Stanz- und Umformmechaniker/-in in Kraft. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. 

Die PAL wird erstmals eine Abschlussprüfung 
Teil 1 nach dieser Verordnung im Frühjahr 
2016 anbieten. Die Abschlussprüfung Teil 2 
bietet die PAL ab Sommer 2016 an. 
 
 
2. Musterprüfung 
 
Die PAL bietet ab Ende Januar 2016 eine 
komplette Musterprüfung der Abschlussprü-
fung Teil 1 mit Erläuterungen zur Durchfüh-
rung an. Diese ist im Buchhandel unter der 
ISBN-Nummer 978-3-95863-085-7 erhältlich. 
Infos zum Verkaufsstart werden auf der PAL-
Homepage, dem PAL-Newsletter sowie im 
Wissensmanagement publiziert. 
 
 
3. Gestreckte Abschlussprüfung 
 
Die Abschlussprüfung besteht aus den bei-
den zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1 
und 2. Bei der Ermittlung des Gesamtergeb-
nisses wird Teil 1 der Abschlussprüfung mit 

40 Prozent und Teil 2 der Abschlussprüfung 
mit 60 Prozent gewichtet. 
 
 
4. Abschlussprüfung Teil 1 
 
Die Abschlussprüfung Teil 1 soll vor dem 
Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfin-
den. 

Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf 
die in der Verordnung enthaltene Anlage mit 
den dort aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnis-
se und Fähigkeiten des ersten bis dritten 
Ausbildungshalbjahres sowie auf den im Be-
rufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, 
soweit er für die Berufsausbildung wesentlich 
ist. 

Der Prüfungsbereich „Herstellen einer Werk-
zeuganbaukomponente“ (7,0 h) besteht aus 
einem Prüfungsstück (6,0 h) und darauf be-
zogene schriftliche Aufgabenstellungen 
(60 min). 

Für den Prüfungsbereich „Herstellen einer 
Werkzeuganbaukomponente“ bestehen fol-
gende Vorgaben: 

Der Prüfling soll nachweisen, dass er in der 
Lage ist, 

a) Arbeitsschritte zu planen, Arbeitsmittel und 
technische Unterlagen anzuwenden, tech-
nologische Kennwerte zu ermitteln, erfor-
derliche Berechnungen durchzuführen, 

b) Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit und den Umweltschutz zu berück-
sichtigen, 

c) Bauteile manuell und maschinell zu bear-
beiten, umzuformen und zu einer funktio-
nierenden Werkzeuganbaukomponente 
zu fügen, 

d) Prüfmittel anzuwenden. 
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4.1 Durchführung 
 
Der schriftliche Aufgabenteil der Abschluss-
prüfung Teil 1 findet bundeseinheitlich an 

einem Prüfungstag statt und liegt zeitlich vor 
dem des Prüfungsstücks (dieses hat ein ca. 
4-wöchiges Zeitfenster im Anschluss).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Schriftliche Aufgabenstellungen 
 
Die Prüfungszeit für das Lösen der schriftli-
chen Aufgabenstellungen beträgt 60 Minuten. 
Innerhalb dieser Zeit sind vom Prüfling 
16 gebundene Aufgaben, die sich im Allge-
meinen auf das Prüfungsstück beziehen und 
n ungebundene Aufgaben, die sich im Spezi-
ellen auf das Prüfungsstück beziehen, zu 
bearbeiten (keine Aufgaben abwählbar). 

Die schriftlichen Aufgaben haben eine Ge-
wichtung von 25 % am Ergebnis des Prü-
fungsbereichs „Herstellen einer Werkzeugan-
baukomponente“.  
 
4.3 Prüfungsstück 
 
Das Prüfungsstück besteht aus einer Werk-
zeuganbaukomponente. 

Die Einzelteile für die Baugruppe „Werkzeug-
anbaukomponente“ müssen nach den Vorga-
ben aus den Bereitstellungsunterlagen gefer-
tigt und/oder beschafft werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sind dem Prüfling durch den Ausbil-
dungsbetrieb bereitzustellen. Die angegebe-
nen Maße aus den Bereitstellungsunterlagen 
müssen eingehalten werden. Das verwendete 
Material muss den Anforderungen entspre-
chen, ist jedoch vom Ausbildungsbetrieb frei 
wählbar. 

Die Prüflinge müssen selbstständig die zur 
Verfügung stehende Vorgabezeit von sechs 
Stunden einteilen. Eine definierte Zeitvorgabe 
ist nach Verordnung nicht gestattet. 

Der Prüfling hat die Werkzeuganbaukompo-
nente nach Zeichnung zu fertigen, diese zu 
montieren sowie auf Funktion zu prüfen. Bei 
der Bearbeitung des Arbeitsblatts  „Qualitäts-
kontrolle“ ist zu beachten, dass verschiedene 
Maße nach der Montage nicht mehr gemes-
sen werden können. 

Das Prüfungsstück hat eine Gewichtung von 
75 Prozent am Ergebnis des Prüfungsbe-
reichs „Herstellen einer Werkzeuganbaukom-
ponente“. 
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4.4 Bewertung 
 
Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tungen erfolgt sowohl in den praktischen als 
auch in den schriftlichen Aufgabenstellungen 
nach den Punkteschlüsseln:  

Objektiv bewertbar 10 oder 0 Punkte 
Subjektiv bewertbar 10 bis 0 Punkte  
(10–9–8–7–6–5–4–3–2–1–0 Punkte) 

Um Nachteile für den Prüfling zu vermeiden, 
sollte insbesondere die Funktions- und Sicht-
kontrolle ohne vorherige Veränderungen 
durch den Prüfungsausschuss erfolgen. 

Die Bewertung findet nach Beendigung der 
Prüfung statt. Die Gewichtung innerhalb der 
praktischen Aufgabenstellung (Prüfungs-
stück) ist wie folgt: 

- Funktions- und Sichtkontrolle:  40% 
- Maßkontrolle: 40% 
- Qualitätskontrolle: 20% 
 
 

 
Funktions- und Sichtkontrolle: 
Nach Beendigung der Prüfung bewertet der 
Prüfungsausschuss anhand der Kriterien des 
Bewertungsbogens die Prüfungsleistung für 
diesen Teil. 

Maßkontrolle: 
Nach Beendigung der Prüfung bewertet der 
Prüfungsausschuss anhand der Kriterien des 
Bewertungsbogens die Prüfungsleistung für 
diesen Teil. 

Qualitätskontrolle: 
Nach Beendigung der Prüfung bewertet der 
Prüfungsausschuss anhand der Kriterien des 
Bewertungsbogens die Prüfungsleistung für 
diesen Teil. 
 
 
5. Abschlussprüfung Teil 2 
 
Die Information für die Praxis zur Abschluss-
prüfung Teil 2 ist ab Frühjahr 2016 erhältlich. 
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